
 
 

Der Gemeindewahlausschuss 
 

Bekanntmachung  
 

des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des Bürgermeisters 
 in der Gemeinde Ahnatal am 1. November 2020 

 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. November 
2020 folgendes endgültige Wahlergebnis festgestellt: 
 

Anzahl Wahlberechtigte: 6.687 

Anzahl Wählerinnen und Wähler: 4.336 

gültige Stimmen: 4.295 

ungültige Stimmen: 41 

Die zahlen der für die einzelnen Bewerber/Innen abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie 
folgt: 

Name - Bewerber Träger des Wahlvorschlages Stimmen % 

Hänes, Stephan SPD 1.937 45,10 

Aufenanger, Michael CDU 2.005 46,68 

Goldbach, Michael GRÜNE 353 8,22 

 
Es wurde festgestellt, dass kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat. Damit ist eine Stichwahl erforderlich. 
  
Die Stichwahl findet statt am 22. November 2020 zwischen  
 
dem Bewerber Stephan Hänes, Wahlvorschlag SPD  
und  
dem Bewerber Michael Aufenanger, Wahlvorschlag CDU 

 
Vom Tage der Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl an läuft die 
Frist von zwei Wochen zur Einlegung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der 
Wahl.  
 
Folgende Personen sind nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 25 und § 49  KWG) 
berechtigt, Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl zu erheben: 

- jede Bewerberin oder jeder Bewerber, die an der Wahl teilgenommen hat 
- jede Bewerberin oder jeder Bewerber eines zurückgewiesenen 

Wahlvorschlags – entfällt in Ahnatal, da kein Wahlvorschlag zurückgewiesen 
wurde 

- jede und jeder Wahlberechtigte, der oder die die Verletzung eigener Rechte 
geltend machen 



- jede und jeder Wahlberechtigte, wenn sie/ihn 1% der Wahlberechtigten, 
mindesten jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen 

 
Der Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl muss schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Gemeindewahlleiter, Wilhelmsthaler Str. 3, 34292 Ahnatal, eingereicht werden 
und ist innerhalb der Einspruchsfrist  im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der 
Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden.  
 
 
Ahnatal, den 6. November 2020 
 
(Siegel)  
   
gez. Dieter Semdner, Gemeindewahlleiter 
 
 
 
 
 


